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Verordnung
über die Erweiterung des Versicherungsschutzes 

bei Unfällen.

Vorn 15. März 1962

Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
vollbringen durch ehrenamtliche Tätigkeit und frei
willige Aufbauarbeit große Leistungen beim Aufbau des 
Sozialismus. Zur sozialen Sicherung der Bürger, die bei 
diesen Tätigkeiten einen Unfall erleiden, wird im Ein
vernehmen mit dem Bundesvorstand des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes folgendes verordnet:

§ 1
Unfälle bei gesellschaftlichen Tätigkeiten, die in der 

Anlage genannt sind, werden Arbeitsunfällen gleich
gestellt. Bei diesen Unfällen (nachfolgend als „Unfälle“ 
bezeichnet) werden die in den §§ 2 bis 6 genannten Lei
stungen der Sozialversicherung bzw. betrieblichen 
Lohnausgleichszahlungen wie bei Arbeitsunfällen ge
währt.

§ 2
(1) Bürger, die einen Unfall erleiden, haben Anspruch 

auf Heilbehandlung, Unfallrente, Pflegegeld, Sonder
pflegegeld und Blindengeld. Tritt infolge eines Unfalles 
der Tod ein, so besteht Anspruch auf Bestattungsbei
hilfe und Unfallhinterbliebenenrente.

(2) Die bei der Sozialversicherung der Arbeiter und 
Angestellten und der Sozialversicherung bei der Deut
schen Versicherungs-Anstalt pflichtversicherten Bürger, 
die Anspruch auf Geldleistungen im Falle der Arbeits
unfähigkeit haben, erhalten Krankengeld bei Arbeits
unfähigkeit infolges eines Unfalles.

§ 3
Die im § 2 genannten Leistungen werden für die 

bei der
a) Sozialversicherung der Arbeiter und Angestell

ten pflichtversicherten Bürger und deren Fami
lienangehörige sowie für nicht pflichtversicherte 
Bürger von der Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten,

b) Sozialversicherung bei der Deutschen Versiche
rungs-Anstalt pflichtversicherten Bürger und 
deren Familienangehörige von der Sozialver
sicherung bei der Deutschen Versicherungs- 
Anstalt

gewährt.
§4

Bürger, die in einem Arbeitsrechtsverhältnis (ein
schließlich Lehrverhältnis) stehen, erhalten bei Arbeits
unfähigkeit als Folge eines Unfalles Lohnausgleich wie 
bei Arbeitsunfällen.

§5
Kann für die Berechnung der Unfallrente oder der 

Bestattungsbeihilfe ein beitragspflichtiger Jahresarbeits
verdienst oder ein beitragspflichtiges Einkommen nicht 
nachgewiesen werden, da z. Z. des Unfalles keine Ver- 
sicherungspfiicht nach den Bestimmungen der Sozial
versicherung bestand, so gilt folgende Regelung:

Durch die Verwaltung der Sozialversicherung des 
Kreisvorstandes des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes bzw. durch die Kreisdirektion/Kreisstelle der 
Sozialversicherung bei der Deutschen Versicherungs- 
Anstalt ist ein Jahresarbeitsverdienst entsprechend 
der Ausbildung und den Fähigkeiten z. Z. des Un
falles, jedoch mindestens ein Betrag von 1440,— DM 
der Berechnung zugrunde zu legen. Dieser Betrag wird


